
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 17/2013 

§/Artikel/Anlage 

Art. 3 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2013 

Text 
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FISKALPOLITISCHER PAKT 

ARTIKEL 3 

(1) Die Vertragsparteien wenden zusätzlich zu ihren sich aus dem Recht der Europäischen Union ergebenden 
Verpflichtungen und unbeschadet dieser Verpflichtungen die in diesem Absatz festge-legten Vorschriften an: 
 

a) Der gesamtstaatliche Haushalt einer Vertragspartei ist ausgeglichen oder weist einen Überschuss auf. 
 

b) Die Regel unter Buchstabe a gilt als eingehalten, wenn der jährliche strukturelle Saldo des Gesamtstaats 
dem länderspezifischen mittelfristigen Ziel im Sinne des geänderten Stabilitäts- und Wachstumspakts, mit 
einer Untergrenze von einem strukturellen Defizit von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen, 
entspricht. Die Vertragsparteien stellen eine rasche Annäherung an ihr jeweiliges mittelfristiges Ziel sicher. 
Der zeitliche Rahmen für diese Annäherung wird von der Europäischen Kommission unter 
Berücksichtigung der länderspezifischen Risiken für die langfristige Tragfähigkeit vorgeschlagen werden. 
Die Fortschritte in Richtung auf das mittelfristige Ziel und dessen Einhaltung werden dem geänderten 
Stabilitäts- und Wachstumspakt entsprechend auf der Grundlage einer Gesamt-bewertung evaluiert, bei der 
der strukturelle Haushaltssaldo als Referenz dient und die eine Analyse der Ausgaben ohne Anrechnung 
diskretionärer einnahmenseitiger Maßnahmen einschließt.  

 

c) Die Vertragsparteien dürfen nur unter den in Absatz 3 Buchstabe b festgelegten außergewöhnlichen 
Umständen vorübergehend von ihrem jeweiligen mittelfristigen Ziel oder dem dorthin führenden 
Anpassungspfad abweichen. 

 

d) Liegt das Verhältnis zwischen öffentlichem Schuldenstand und Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
erheblich unter 60 % und sind die Risiken für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
gering, so kann die Untergrenze des in Buchstabe b angegebenen mittelfristigen Ziels ein strukturelles 
Defizit von maximal 1,0 % des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen erreichen. 

 

e) Erhebliche Abweichungen vom mittelfristigen Ziel oder dem dorthin führenden Anpassungs-pfad lösen 
automatisch einen Korrekturmechanismus aus. Dieser Mechanismus schließt die Verpflichtung der 
betreffenden Vertragspartei ein, zur Korrektur der Abweichungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums 
Maßnahmen zu treffen. 

 

(2) Die Regelungen nach Absatz 1 werden im einzelstaatlichen Recht der Vertragsparteien in Form von 
Bestimmungen, die verbindlicher und dauerhafter Art sind, vorzugsweise mit Verfassungsrang, oder deren 
vollständige Einhaltung und Befolgung im gesamten nationalen Haushaltsverfahren auf andere Weise garantiert 
ist, spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrags wirksam. Die Vertragsparteien richten auf nationaler 
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Ebene den in Absatz 1 Buchstabe e genannten Korrekturmechanismus ein und stützen sich dabei auf 
gemeinsame, von der Europäischen Kommission vorzuschlagende Grundsätze, die insbesondere die Art, den 
Umfang und den zeitlichen Rahmen der – auch unter außergewöhnlichen Umständen – zu treffenden 
Korrekturmaßnahmen sowie die Rolle und Unabhängigkeit der auf nationaler Ebene für die Überwachung der 
Einhaltung der in Absatz 1 genannten Regelungen zuständigen Institutionen betreffen. Dieser 
Korrekturmechanismus wahrt uneingeschränkt die Vorrechte der nationalen Parlamente.  
 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten die Begriffsbestimmungen, die in Artikel 2 des den Verträgen zur 
Europäischen Union beigefügten Protokolls (Nr. 12) über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 
festgelegt sind. 
 

Zusätzlich dazu gelten für die Zwecke dieses Artikels die folgenden Begriffsbestimmungen: 
 

a) "Jährlicher struktureller Saldo des Gesamtstaats" ist der konjunkturbereinigte jährliche Saldo ohne 
Anrechnung einmaliger und befristeter Maßnahmen. 

 

b) "Außergewöhnliche Umstände" sind ein außergewöhnliches Ereignis, das sich der Kontrolle der 
betreffenden Vertragspartei entzieht und erhebliche Auswirkungen auf die Lage der öffentlichen Finanzen 
hat, oder ein schwerer Konjunkturabschwung im Sinne des geänderten Stabilitäts- und Wachstumspakts, 
vorausgesetzt, die vorübergehende Abweichung der betreffenden Vertragspartei gefährdet nicht die 
mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.  


